
Buchbesprechung 

Wal hang Bock, SChull gegen dU: RI.<iken und 
Gefahren der Gelllechnik? - Zum Rtgll'­
rungseTltwllrf emes GemechnikgtstlU; -, 
Texte lind MtlleY/alien der Forschungss/,ittc 
der Evangelischm StudiengememKha/t 
(FEST). Reibe 11, Bnnd 29, Heide/berg '990'. 
12 DM. 

Gerade rechtzeitig, um Im Chor der lVarnen­
den Stimmen noch vernommen :w werden, 
erscheiN Wolfg~ng Bocks krnische Ausein­
andersc!zung mit den Versuchen, der Bu n­

desregierung den forschenden und industriel­

len Anwendern der GCnlechnik nach dem 
.Stopp-Beschluß. des VGH Kassel' mit 

Hilfe eines eilig,! auf den Weg gebrachten 
Gesetzentwurfes zu ihrem Glück und NUl­
zen zu verhelfen). 

Zur Vorgeschich!e (5. 32 H.), Schon t978 
machte man Sich im damals noch sO~:lalde­
mokratiseh geführten BundesforschungsmJ­

nlste,;um Ged~nk<.'n über ein Genlechnikgc­

setz. Allerdings sctz!e SIch damals die Intcr­
essitrre Forschungs- und Industrielobby 
noch mit ihrem Votum durch) cin eigenes 

Geserz zur Regelung der Gentechnik sei 

nichl notwendig. Diese Einschätzung konnte 

sich allerdings nicht durchsetzcn. Zunächst 
ergaben sich schOll aus dem Berieh! der En­
quctekomn\lSsion vom januar 1987 eine 
Reihe von allerdings noch zurückhaltenden 
Regelungsvorsehbgen '. Damit schien die 

, Zu bCSld lcn b« der )·c5T. Schm"llV<g \ . ~"" l'I«dd­
bc'lll. 

, VGI-! K""d. DVßI '99". 6) Ir. ~ Uf>R '9!r-. JJ fr. ~ 
NJW ' 99". Ud!. m" Anm, l)cu ,s<h. Vgl. luch Ili'<r . 
VGli K."ci .topp, Gcn,,,,hnik , olx:o S, ''7 fl. 
.. Enrwlfrf ("ln(s C; CSCI:tes 4ur Regelung von Fngt l"\ dt1' 
Gcmc.;:hl1ik4l, SJ-Drs. II/S6l .l . Ocr Gesclz-cntwuri bc­
"-hr.inatt Sich }u{ gCJtt~(' hn lSChc Arbtlten, FttISf:I:t.Ul'lgen 

von &<nt('(;hnlSch ,'C'rindc::nco OrgM11:tmcU uncl J kS 10-
",·rk.t'hrbJl.RJ;t'n dieser Org:anumen bzw. deren ('roJuktc 
<S .t Abs. t r.:: ~G{'ntG). Zu di('um Gl'K' f"-"'luwtJr{ bel'('lllÖ 

die S,ellungn.,hmt des Ö ko,o""u .... U, RitdellM, "üh,1 
B.Tappes(' (, KJ '98.9. S'H9fi. Andut.n Göe-Iunrwur ­
{cn bleibt die Regelun g. h'Jrn.l.ng,·ncll~"'("nt:r Forschung('n 
ulHi Arbtncn überIJ.ss~n . 

Diskussion um einc gesetzliche Rcgelung der 
Gentechnik auch schon wlede.r eingeschlafen 
zu sein. Erst am JO. 11 . 1988 beschloß das 
Bundeskabinett, daß ein eigener Gesc!'lent­

wurf vorgelegt und noch in dieser legisla!ur­
periode beschlossen werden solleJ. Spätestens 
scitdem werkclte in dem (in umweltrechtli­

chen Fragen nIelli ger.1de einschlagig bewan­
denen) Ministerium für Jugend, familie, 
Frauen und Gesundheit eme Arbcllsgruppe 
an ~inem Refercntenentwurf, der schließlich 

den beteiligten Kreisen zur Ste11ullgn~hmc 

~ugi ng'. Dieser Referentencnt wurf wurde als 

Regierungsenrwurf am 11,7. 1989 beschlos­
sen und dem Bundes rat zugeleitet'. Dor! nun 
endlich schien die Zeit für eine gründliche 

Ausel nandcrsetzung mi t den Regierungsplä­
nen gekommen 1;U sein, Knapp JOO Ände­

rungsanträge in den Ausschüssel1 uml dem 

Plenum belegten allein schon einen enormen 
KJärungs- und Erorterungsbcdarf. Gleich­
wohl wurde der Gesetzentwurf nur mit CI­

nem Eckpunktebeschluß versehen und ohne 

eine Berarung der inhaltlichen Einwände an 

die Bundesregic.rung zurückgerclch!' . Bis da­

hin IUllc also weder eine öffentliche, ge­
schweige denn eine parlamentarische Ausem­
anderselzung übeT dic Pläne der Regierung 
stangefunden, die Arbeiten mit gemcchmsch 
vedndcnen Organismen m geschlos~enel1 

Systemen sowie vor allem ihre Freisetzungen 

und das Invcrkehrbringen genlcchnisch ver­
ändencr Organismen zuzulassen . 

Am S. I I. [989 kam d3nn der Paukenschlag 
au 5 Kassel, ohlle gesetzliche leitcnlschel-

1 Bencht dcr Enqucle-KommL~Slon ~ Ch.\ncC'n \Jnd RI$ikcn 
d(,f Gcnt«hnologu~·. dC'S J 0 DcutsC'hco ßundcs (3.g(,-~. 

l\ono. S, .86 rr, 
s P",u<dienSl d"" BMJFfG, vom I" '1.'9 'S , N,. l.,S. 

VgJ . .l ll('h den ß('fldu Mt d!'lS Dundc.:shhmcrr "'Om 
11 . 1 1.1988. 

6 R.efcrcntrncm"\lrf vom l..4 .... 19!9. 
7 SR-Des, J 87/S~ 
8 nmhlu6 vom " .? '989. ,n llT-D"" ,,/\6», S.l'" 
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dung des GesclZgebers feh le sowohl der For­

schung als auch der Produktion mit gen tech­
nisch veriindenen Organismen die gescl2li­

ehe Grundlage'. Alle laufenden noch n;leh 
dem Bundesimrnissionschutzgesetz begonne­
nen Genehmigungsverfahren waren d:unit 

"auf Eis gelege. '0. Die betroffcne Industrie 
stand Kopf. BereIts am nächsten Tag (') lei­

tele die Bundesregierung ihren eben noch im 
Bundesrat gebeutelten Gesetzentwurf dem 

Bundestag zu. Der zuständige Ausschuß 

gönnte sich vom 17. bis 19.Januar 1990 noch 
schnell eine Anhörung von ca. 60 Sachver­

ständigen. Um allerdings gar nicht erst eine 
Diskussion zwischen den Sachverständigen 
und den Abgcordneten aufkommen zu las­

sen, durften die Sachverstandigcn nur auf die 

fragen der Abgeordneten antworten". Trotz 

dieser Beschränku ngen war dcr Gesetzent­
wurf heftiger Kritik ausgesetzt'\ Die KrIlik 

verspricht, iedenblls WlS die kompetenz­

rcchtlichen St reitigkciten ZWIschen Bund und 
Ländern belfifft, \'<'irkung". Noch vor der 
geplanten zweiten und dritten Lesung am 

}o. März 1990 sollen einige Passagen geän­
den werden. Am Zeitplan soll sich Jedoch 
mchts andem: Am I I. Mai soll der Bundesral 

noch vor der die Mehrheitsverh:iltnisse im 

Bundesrat möglicherweise verändernden 
Llndugswahl in Niedersachsen das Gen­

technikgesetz verabschieden. 

Dem Skandalon dieser verdachtigeD Eile 

stellt sich nun W. Bock enlgegen und be­
gründet im einzelnen ausführlich an Hand 
des Regierungsentwurfes den noch notwen­

digen Bentungsbcdarf (S. 40-72.). Dieser er­
streckt SIch u. a. von den Fragen der Zweck­

beslimmung, über die verschiedenen An­
melde-, Erlaubnis- und Genehmigung~er­

fahren. der GdahrCllabwehr und der Risiko­
vorsorge, der einseitigen Zusammensetzung 

der ZKBS bis hin zu den unbefriedigenden 
Haftungsregelungen. Daruber hinaus werden 

eine ganze Reihe von gewichtigen verhs­

sungsrecbllichen Einwänden vorgebracht 

(S. 78-104). Sic lauten zusammcngdaßt: Dem 
Bundesgeselzgeber fehle eine ~usreichende 

9 Steh.t oben Fußnote l._ 

'0 ßASF/Lu.Jv.',s<h>fcn: Grlin<nt>.hl! A>ebw: B<hrongJ 
Mubur); . 

" \'sI. J ." o M. G,df"tb. D;c z,,, N,. \ «99<» . 
ll. Vgl. d.Ull PR. vom l.}_ '-1 99'0- SoWJ t die: Stc1t'ungsl\:lh, 

mcn des Öko-InstItuts , der N .l turscllutl\.'crbiinJe ( .. Mc­
morandum-), Je~ DGB .I0Wl~ d e.~ RP D.lfUHl1dr, vgJ. 
die: AU$schußJruckuchcn l.ur Anhö rung. 

') Vgl. FR vom .. "'990. 

Gesetzgebungskompecenz zum .Erlaß eines 

Gentechnikgesctzes (5.78 H.)'" die im Ge­
setzenIWUrf vorgesehene Kompelenllufspal­
tung zwischen Bund und Ländern sci verfas­
sungsrechtljch zweifelhaft (S. 8} H.) und 

schließlich genüge der GesetzenIwurf in 
mehrerer HinsIcht nicht den durch die 

Schutzpflichten des 5t:tnes fü r leben und 
Gesundheit am An.2 AbS.1 Salz 2 GG ge­

stellten Anforderungen (S. 87 H.) Hier be­
schränkt sich B. nur .1uf eIße allerdings aus­

führliche Anwendung und Überuagung der 
Entscheidungsgriinde des KaJkarbeschlus­

ses". Die Ergebnisse sind hier u. a. (5.93 H.), 
daß die grundrechtliche Schu lZpn icht auch 
die Pllichr zur Risikovorsorge im Bereich der 

Gcntechnik einschließt, daß der Grundsatz 

der bestmöglichen Gefahrenabwehr und Ri­
sikovorsorgc in das Gesctz aufzunehmen ist, 

und daß eine Genehmigung ledenfalls dann 
zu v~rsagcn sei, »wenn bescehende gentcch­
nische Risiken nicht abschat:l:bar sind~ 

(S·96). 
Mit einem venieften Ansatz grundrechdicher 

Schulzpflichlen hälle sich hier die Kritik des 

GeselzenlWurfcs wohl noch schärfer fassen 
lassen. Immerhin gibt das BVerfG - wenn­

gleich im Zusammenhang mit dem vcrfas­

sungsgeriehtlichen Pri.ifungsumfang von 
grondrechdiehen Schutzpflichten - zu erken­

nen. <bß die getroffenen Regelungen niehl 

g:inzlich ungeeignet sein dü rfen, das Schutz­

ziel zu erreichen'", Zwar begründet B. mit 
gUlen Griinden die Risiken der Gentechnik 
mit der Unsichcrheit und dem .Nichtwis­

sen~ über das Verhalcen gentechnisch veriin­

dener Mikroorganismen in dcr Umwclt 

(S. 94), rechtlich kann daraus aber im Hin­

blick auf die Schutzpflichten nur folgen, daß 
der Staal mit dieser Ungewißheit nicht dic 

Driltbelroffenen belasten darf. sodaß im Er­
gebnIS aus den Schutzpllichten ein Versa­

gungsermessen und kein Genehmigungsan­

spruch auf Arbeiten in geschlossenen Syste­

men folgen muß 'I. Im Einzelfall hat der Be­

(reiber zu begrunden, daß die von ihm 

durchgefiihnen Arbeiten für die Rech tsgüter 
Drircer ungefährlich sind. In diesen Zusam­

menhang gehört dann auch die vOn B. ange­

regte Ahcrnativenprüfung am Maßstab der 

• .. vg.!. l.uch Tb R;thnu, ÖkO!OSlf.::ht- Bnd4.'. NT. jlllj90 
5.9. H .• dm .• ZR/' ,I '990 I. E. 

Ij BV"fGE i9. 89 {"411.). 
>6 BVerfGE 79. '74 ('0') - L:irrnschu!Z . 
• , Und DiCht flUT .,.u,s: r«btspoliU_Khcr ETw :i~ng, (S. p (.)_ 
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Auswirkungen des Vorh:tbens für die Betrof­

fenen (S. 14). Im übrigen emspricht aber 
schon die Rede vom Nichlwlssen über das 
Verhalten gentcchnisch veriindener Organis­

men nicht den Tatsachen, da genügend Er­
kenntnisse vorliegen, daß gcntechnisch ver­

ändene Organismen unter Umwehbedin­
gungen überlebcns- und veränderungsfähig 
sind" und damit jede absichtliche odu unbe­
absichtigte Fre.isetzung die Eigendynamik 

künstlich konslruierten Lebens in G~ng 

selZl. 
B. pnifl die durch den VGH Kassel Beschluß 

aufgeworfene Frage nach der notwendigen 
gese,zlichen Grundlage der Forschung und 

NUlzung der GentC<"hnik (S. ! 4 fL). Maßge­

bend stÜI"L' er sich dabeI ln Anlehnung an 
den Kalbrbcschluß auf eine Auslegung der 
Wesenllichkeilstheorie, ohne dabei den vor 

allem vom VGH Kassel angewendeten An­
satz der Schutzpflich,en fruchtbar zu ma­

chen. B. bejaht einen Regelungsauflrag dC5 
Geselzgebers, der durch die bisher bestehen­

den Rechtsgrundlagen mcht erfüllt worden 
ist (S. II fL)". 1m Gegensatz zum VGH Kas­

sel raumt B. dem Gesetzgeber aber großzügig 

eine Übergangsfrist ein (S. )0 L). Diese Auf­
fassung hat zwar den Voneil , den Gesetzge­

ber von dem selbst verschuldeten Entschei­

dungsdruck zu entlasten. Andererseits 
spricht d~s BVerfG aber gCr3de von ell'er 

Verletzung der SChUll:pflichtcn, wenn . die 
öffentliche Gewalt Schutzvorkehrungen 

überhaupt nicht getroUen hat. '°. JI) diesen 

sehr seltenen Fällen der legislativen Untätig­
keit auch noch zu lasten der Drillbetroffe­
nen eine Übergangsfrist anzunehmen, er­

schcinl in Hinblick auf die irreversiblen Fol­

gen beispielsweise einer Freisetzung gemech­
nisch veriindencr Org~ismen fragwürdig. 

Mißlich iSI, daß B. in seiner Schrift die verlas­
sungsrechtlichen Maßstäbe seiner Prüfung, 
die Weseotlichkcitsthcorie (S. J 4 ff.) und 

Schulzpflichten (S. 87 fL) nicht verknüpft 
hat. Ebe.nsowcnig verstanden habe ich, 
warum der al$ .reehtspolitisehe Kritik. des 

Gesetzentwurfes deklariene Abschniu 
(S. 40 H.), der verfassungsrechtliehen Eröne-

18 Vgl. d.J.:t.u die Strllunb~1.hmt.dc.J ÖkOmtUluU; luch GID 
11 ('989), S. 11; -16 ('989). $.8. S'.mml n""'MIf'iih,. 
Gd1hn:n dff GentC',hnLk. 1986_ DannS1.2dt '9i6, 
S . • ,H. (Öko,",u(u, Wcckm .... eine )4). 

)9 Auf S. ll iibtr!iehr B.~ d.2ß Frcllttz.ungen In der Rcgcl .1 l~ 
Eingrifft Ln Natur und L~.mtsc~1iL ~JrlC1 n:atuuChul2-
rc-chdichC'o Gt'nehmlgungen bedür(,.n. 

10 BVcr(GE 79. 17' (J.Ol) - LltnUchlilZ. 

rung und den KOIl kretisierungsversuchen der 
Schutzpflichlen vorgelagert IS[. Vermudich 
hälle sich manch ein brechlspolitlscher4 Ein­

w~d WIe beispielsweise die Funktion und 

Zus:ommenset;l.ung der ZKBS oder die rcdu­

:tienc Öffentlichkeitsbeteiligung unter den 

Gesichtspunkten der Rcchl5positionen der 
Drinbetrolfencn sowie deren Schulzpflich­
ten vcrfas~ungsrechtlich mindestens erhellen, 

wenn nicht gar noch unterstützen I:tssen". 

Diese problematische argumentative Strukrur 

schl:igt sich in einem weiteren Punkt nieder. 

B. versucht seine Krilik ~uf der obJektiv­

rechtlichen Ebene zu halten. Er argumentiere 
aus der Sicht .. rechtlich geschüezer lnteres­
sen, insbesondere derer der Allgemeinhc ... 

(5. 40). Damit entgehen ihm jedoch wichtig" 

grundrechdich abgesicherte und durch ein 
Gcnrechnikgcsctz zu sichernde Verfahrens­
aspekte wie dem der Öffentlichkeitsbeteili­

gung, die jedem einzelnen Drinbetro(fenen 

in einer An vorgelagerten Rechl5sehUI" 
überhaupt erst die Möglichkeie eröffnen sol-

1en' sich KenntniS über die ihm drohenden 
Gefahren und Risiken zu verschaffen. So er­
gibt ein Vergleich des E-GenTG mie dem 

BlmSchG, daß der Einzelne als Drlllbetrof­
(ener sogar eine Verkurzung seiner Verfah­

rensrechte zu erwarten haI. Nicht nur, daß er 

bei den meisten Genehmigungsverfahren 
nach der SicherheiLSstufe J nubt beteiligt 

wird, sondern daniber hinaus wird über das 
objcklive Gefahrcnpotenti.11 einer Produk­

tions- oder Forschungsanbge bere,ts vor ei­

nem Erlaubnis- oder Genehmigungsverfah­
ren nach einer Empfehlung der ZKBS ent­
schieden (§ 12 Abs, 3 E-GenTG). Die Funk­

tion der ÖffentlichkeilSbcteiligung, der Be­
hörde gerade durch die Beleiligung der mög­

licherweise Betroffenen Orientierungs- und 

Emscheidungshilfe über d:lS Gefahrenpolen­
lial und den notwendigen Vorkehrungen zu 
gcben, wird damit ad absurd um geführt. Und 
dies, obwohl sich in bisher allen genlcchm­
schen Genehm,gungsverfahren gezeigt h3t, 

daß die Behörden erst ~uf Druck der Öffent­

lichkeit berei, waren, sich von den anttlgstel­
lenden Unternehmen nicht mit Minimalstun­

terlagen abspeisen zu lassen. 
Vollends absurd wird die Beschränkung der 
Öffentlichkeusbe!eiligung im Fall der Frei­
selzung. Hier will der Gesetzentwurf die An-

} I Vg1. nur zum Zuu.mm~nh1nß \l01l C,undrcd'll.5<.s"hull 
uod V,..,I,j,cen BVe<fGE 5). )0 (6. L) - Mulhcom-K,,· 
~,h. 
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hörung der Öffcnl.lichkeil nur zulassen, wo 

die Frcisetzung .bcgrenzbar. Ist (§ 16 E.­
GentG). Wie lassen sich aber Freisetzungen 

begrenzen, wenn ihnen begrifflich eine Be­

srenzung fremd 1St. Der GesCluntwur{ 
kürzt dar.tufhin die Verfahrensrechte aller 

derjenigen, die durch Freisctzungen mögli­
cherweise betroffen sCln können, allst3C1 sie 
~uszuweitelJ oder gar eine Verb~ndsbeteili­

gung und -klage einzuführen. Wer im F~II 

eincs durch Frcisetwng hervorgerufenen 

Schadens den Betreiber haftbar machen will, 
wird sich an dem im Gesetzentwurf vorgese­
henen AuskunfLsanspruch die Zähne ausbei­

ßen. Auskunft wird nämlich d,nn nicht er­

teilt, wenn die GeheImhaltung der Vorg~nge 

dem überwiegenden Interesse des Betreibers 

oder einem Drillen Widerspricht (§ 29 E­

GenTG). 
Dariiberhinaus feh len in den gesetzl iehen 
Genehmigungsvoraussctzungen zur For­

schung und Produktion in geschlossenen Sy­
stemen wie :\uch zur Frelselzung Formulie­

rungen, die das Schutzziel vor aUem In Hin-

Gerhard Ring 

blick ~uf die Drj(lbetrofkne bestimmen. 

Ohne eme solche Festlegung Wird mit Hilfe 
der Schurznormi heoric der RechlSschutz 

durch ei ne enge Gesetzesformu}ieru ng ci n 

welleres m:\\ reduziere 
Im Ganzen bIetet die Schrill B's cme instruk­
tive Einlührung 10 die Diskussion um die ~ 

den vorliegenden Ge,er:untwurl zu <teilen­
den Anforderungen . Sie wird Jbgerundet 

durch eine Übersicht über zwei EG-R.ichtli­
nien (5. H fL), von denen wenigstens eine im 

Anh~g dokumentiert ist" . Die Lektüre ver­

mittelt den Eindruck, daß die DiskUSSIon 
üba das Gcntcchllikgesetz erst noch 3m An­
fang steht. Ob die den Gesetzgeber mehr­
heitlich bestimmenden Parteien und vor al­
lem die hinter ihnen stehenden Interessenten 
einer indtlstricllcn Nutzung der Gentechnik 
1n emer der~rllgen Diskussion ein Interesse 

haben, ist angesichts des schon gewürdigten 
Lcitplane.s zweifelhaft . 

l:l Nicht doku"",cl\.,~rt I~I Jt'J F,ntwu ... 1 dtf .. C.,mummt'llt 

R.H:htlinl e:,,_ 

Wettbewerbsrecht der freien Berufe 

Die Zahl zugelassener Rechtsanwälte, niedergelassener Ärzte und sonstiger 
praktizierender Freiberufler nimmt drastisch zu. Dies führt zu einem sich 
noch verstärkenden Weubewerb und damit auch zu einem geänderten 
Verhalten der Freiberufler untereinander. 
Vor diesem Hintergrund untersucht der Autor die Auswirkungen von 
Verstößen gegen berufsständisches Recht der freien Berufe in ihrem 
Verhält-nis zu Wettbewerbs- und Kartellrecht. Detaillien werden die 
Werberestriklio-nen aufgezeigt, denen die einzelnen Berufsgruppen unterlie­
gen. Eine wichtige Neuerscheinung für Steuerberater, Rechtsanwälte, 
Tierärzte, Humanmediziner, Apotheker, Zahnprolhetiker, Heilpraktiker und 
deren rechtliche Berater. 
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